
 Geschäftsstelle:  Christa's Angel-Shop Tonwerke 13      38350 Helmstedt
(05351 37248 www.sfv-helmstedt.de info@sfv-helmstedt.de

Antrag zur Fischerprüfung 2025    (Bitte gut leserlich ausfüllen - Druckschrift)

Name:                                                                   Vorname:               

Straße:                                                                  PLZ/Ort:

Geboren am:                                             in: 

Telefon:

E-Mail:

Bei Antragstellung ist ein aktuelles Passbild ( 35 x 45 mm ) und die Teilnahmegebühr
in Höhe von 125,00 Euro in bar mitzubringen!

Der Antragsteller erklärt hiermit durch Unterschrift :

Die Teilnahme am Fischerlehrgang ist meine freie Willensentscheidung. Kommt der Prüfungsabschluß 
durch eigenes Verschulden nicht zustande, verfällt die gezahlte Antragsgebühr.
Bei der Teilnahme an dem Lehrgang ist dem Unterricht Folge zu leisten.
Gravierende Störungen des Unterrichtes führen zum Ausschluss von dem Lehrgang.
Ausreichende Sprach- und Deutschkenntnisse werden als Grundlage der schriftlichen Prüfung
vorausgesetzt. Ausbilder und Prüfer sind dafür nicht verantwortlich. 

Ich bin damit einverstanden, dass meine Daten sowohl im Verein als auch beim Anglerverband 
Niedersachsen im EDV-System gespeichert werden. Die Daten werden dabei durch geeignete 

Die Einverständniserklärung auf der Rückseite erkenne ich durch meine untenstehende Unterschrift an. 
Mit der Nutzung von Fotos aus dem Lehrgang (z.B. Gruppenbilder) bin ich einverstanden.
(nur für Vereinszwecke, etwa auf der Homepage oder im Rahmen von Vereinsschriften)

, den 

Unterschrift

bei Jugendlichen Unterschrift der/des Erziehungsberechtigten

des Wasserhaushaltsgesetzes, des Jagd-, Natur- oder Tierschutzgesetzes bestraft worden.

technische und organisatorische Maßnahmen vor der Kenntisnahme durch Dritte geschützt. 

Sportfischerverein Helmstedt und Umgebung e.V.

Ich als Antragsteller bin weder polizeilich noch durch eine fischereiliche Organisation in den 
letzten drei Jahren wegen Fischwilderei oder wegen eines Verstoßes gegen das Fischereigesetz,
gegen die Landesfischereiordnung, Vereinsgewässerordnung oder gegen die Bestimmungen


